
Gebühren 
des Zweckverbandes 
JenaWasser
2024 bis 2027

Hinweise zu den Bestandteilen Ihrer Gebühren Abwasser
Grundgebühren

Ihre Grundgebühr ist abhängig von der Art Ihres Wasserzählers.
Wasserzähler mit der bisherigen Bezeichnung Qn (Nenndurch-
fluss) werden schrittweise durch Wasserzähler mit der Bezeich-
nung Q (Dauerdurchfluss) ersetzt. Damit setzt JenaWasser eine
europäische Richtlinie um.
Übergangsweise sind noch beide Bezeichnungen vorhanden.

Einleitung über einen Vollanschluss         2,24 Euro/m³ (1,85 Euro/m³)

Einleitung über einen Teilanschluss         1,42 Euro/m³ (1,44 Euro/m³) 
ohne vorherige biologische Reinigung

Einleitung über einen Teilanschluss         0,85 Euro/m³ (0,54 Euro/m³) 
mit vorheriger biologischer Reinigung

(Gebühren gültig bis 31.12.2023)

Einleitungsgebühren

Diese verbrauchsabhängigen Gebühren richten sich nach der 
Art Ihres Abwasseranschlusses.

Vollanschluss

Das Schmutzwasser wird in eine Zentralkläranlage der Zweck-
verbandes eingeleitet und dort vollbiologisch gereinigt.

Einleitung über einen Teilanschluss
ohne vorherige biologische Reinigung

Das Schmutzwasser wird in einer grundstückseigenen Kleinklär-
anlage ohne biologische Reinigungsstufe vorgereinigt und über
die öffentliche Kanalisation in ein Gewässer geleitet.

Einleitung über einen Teilanschluss
bei vorheriger biologischer Reinigung

Die Vorbehandlung der Abwässer erfolgt in einer vollbiologi-
schen Kleinkläranlage. Das anfallende Schmutzwasser wird
nicht zentral gereinigt, sondern über Einleitstellen der Zweck-
verbandes in Gewässer abgeleitet.

Kommunalabgabe
zur Abwälzung der Abwasserabgabe

Die Kommunalabgabe wird von Grundstücken erhoben, die 
Schmutzwasser nach Vorbehandlung in einer Grundstücksklär-
anlage direkt in ein Gewässer (auch Grundwasser) einleiten.
Befreit sind Grundstücke mit einer vollbiologischen Kläranlage.

Einleitungsgebühren Schmutzwasser

Grundstücksentwässerung         0,60 Euro/m² (0,52 Euro/m²)

Straßenentwässerung         0,78 Euro/m² (0,70 Euro/m²)

Straßenentwässerung         0,75 Euro/m² (0,67 Euro/m²) 
(ohne Sinkkastenreinigung)

Einleitungsgebühren Niederschlagswasser

Inhalt abflusslose Sammelgrube                24,48 Euro/m³ (29,05 Euro/m³)

Inhalt Hauskläranlage                                42,07 Euro/m³ (44,68 Euro/m³)

Gebühr Leerfahrt*                   25,00 Euro/Fahrt

Beseitigungsgebühren

Wohnungsgrundstücke           17,90 Euro/Einwohner

Sonstige Grundstücke                       0,40 Euro/m³

Kommunalabgabe / Abwasserabgabe

*Leerfahrt ist die vergebliche Anfahrt eines Grundstückes zur Ent-
leerung einer grundstückseigenen Kleinkläanlage oder abflusslosen 
Sammelgrube nach vorheriger Information über den Entsorgungstermin.

www.jenawasser.de

(Gebühren gültig bis 31.12.2023)

(Gebühren gültig bis 31.12.2023)



Ihre Abwassergebühren
auf einen Blick        gültig ab 1.1.2024

Schmutzwasser

Jährliche Grundgebühr Volleinleitung
      Euro pro Jahr                   Dauerdurchfluss              Nenndurchfluss

                   180,00 (120,00)

                   450,00 (300,00)

                   720,00 (480,00)

                1.125,00 (750,00)        

              2.835,00 (1.890,00)

              4.500,00 (3.000,00)

            11.250,00 (7.500,00)

           18.000,00 (12.000,00)

bis 2,5 m³/h

bis 6 m³/h

bis 10 m³/h

bis 15 m³/h

bis 40 m³/h

bis 60 m³/h

bis 150 m³/h

bis 200 m³/h

bis 4 m³/h

bis 10 m³/h

bis 16 m³/h

bis 25 m³/h

bis 63 m³/h

bis 100 m³/h

bis 250 m³/h

bis 400 m³/h

Jährliche Grundgebühr Teileinleitung
      Euro pro Jahr                   Dauerdurchfluss              Nenndurchfluss

60,00

150,00

240,00

375,00

945,00

1.500,00

3.750,00

6.000,00

bis 2,5 m³/h

bis 6 m³/h

bis 10 m³/h

bis 15 m³/h

bis 40 m³/h

bis 60 m³/h

bis 150 m³/h

bis 200 m³/h

bis 4 m³/h

bis 10 m³/h

bis 16 m³/h

bis 25 m³/h

bis 63 m³/h

bis 100 m³/h

bis 250 m³/h

bis 400 m³/h

Fragen und Antworten zu 
den neuen Abwassergebühren
Warum wurden die Gebühren neu kalkuliert?
Das Thüringer Kommunalabgabengesetz schreibt spätestens 
alle vier Jahre eine Überprüfung und Neukalkulation vor. Mit 
Ablauf der aktuellen Kalkulationsperiode am 31. Dezember 
2023 erfolgte insofern eine Nachkalkulation des abgelaufenen 
Zeitraums sowie auch eine Neukalkulation der Gebühren für 
den Zeitraum 2024 bis 2027. 

Die ab dem 01.01.2024 geltenden neuen Gebührensätze 
wurden durch die Verbandsversammlung im Rahmen einer 
Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung beschlossen und durch den Freistaat 
Thüringen, Thüringer Landesverwaltungsamt, genehmigt. 
Die neue Satzung finden Sie unter www.jenawasser.de zum 
Nachlesen.

Was bestimmt die Gebührenentwicklung?
Eines der wesentlichsten Ziele des Zweckverbandes Jena-
Wasser ist die schrittweise Umsetzung des Abwasser-
beseitigungskonzepts, mithin also der Anschluss von Siedlungs-
gebieten an Zentralkläranlagen und so die Schaffung einer 
den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Ab-
wasserbeseitigung. Diese Schwerpunkttätigkeit bewirkt 
Vorteile für Anschlussnehmer und Kunden, die in der Folge 
sämtliches Abwasser über die Kanalisation zu einer Zentral-
kläranlage ableiten können. Auch leistet es einen erheblichen 
Beitrag zur Verbesserung der Gewässerqualität einschließlich 
des Grundwassers.

Dem gegenüber steht ein Anstieg der Kosten bei Baudienst-
leistungen für die notwendigen Investitionen in Neubau 
und Substanzerhaltung, außerdem höhere Kosten für Per-
sonal, Material-, Hilfs- und Rohstoffe sowie für Energie und 
Chemikalien. Zudem wirkten sich im abgelaufenen Kalkula-
tionszeitraum Mehrausgaben zur Umsetzung neuer gesetzli-
cher Vorgaben aus, etwa aus der Beauflagung zur Reduzierung 
von Schmutzfrachteinträgen in Gewässer sowie dem Vorhalten 
der dafür notwendigen Messeinrichtungen und der Planung 
und Umsetzung von Vorkehrungsmaßnahmen zum Schutz vor 
Starkregenereignissen. 

Wie wurde die Kostenstruktur bei der Gebührengestaltung 
berücksichtigt?
Ohne Kanalisation, Zentralkläranlagen und Pumpwerke ist 
eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung nicht durch-
führbar. In der Folge beträgt der Anteil der Fixkosten an den 
Gesamtkosten für die Abwasserbeseitigung 76 %. 
Dieser Tatsache wurde Rechnung getragen, indem neben den 
Einleitungsgebühren auch eine Grundgebühr erhoben wird, 
mit der die Vorhaltekosten teilweise abgedeckt werden. Da der 
Gesetzgeber bestimmt hat, dass die Gebührengestaltung dem 
sparsamen Einsatz von Wasser dienen muss, wird der 
überwiegende Teil der anfallenden Kosten über Einleitungs-
gebühren gedeckt.

Welche Auswirkungen hat das konkret auf die 
Abwassergebühren?
Der Kostenanstieg wirkt sich im Wesentlichen bei den 
Grund- und Einleitungsgebühren für Volleinleitung und in 
moderatem Umfang bei den Niederschlagswassergebühren 
aus. Die Grundgebühren für alle Grundstücke, die über die 
Kanalisation noch in Vorfluter (Gewässer) einleiten, blieb 
unverändert. Die Beseitigungsgebühren für den Inhalt ab-
flussloser Sammelgruben und für Grundstückskläranlagen 
sind leicht gesunken.

Wo liegen die Gebühren im Vergleich zu anderen 
Zweckverbänden?
Die Entwicklung der deutlichen Verteuerung für die 
Abwasserbeseitigung zeigt sich auch bei allen anderen 
Aufgabenträgern in Thüringen.

An wen kann ich mich mit Fragen wenden?
Bei Fragen zu den neuen Abwassergebühren stehen Ihnen 
die Kolleginnen und Kollegenaus dem Bereich Gebühren 
und Beiträge beim Zweckverband JenaWasser gern zur 
Verfügung. 

Sie erreichen sie unter der Telefonnummer 03641 688 – 480 
oder per E-Mail an kontakt@jenawasser.de.

Nutzen Sie zur Beantwortung Ihrer Fragen gern auch 
unseren neuen digitalen Assistenten „Tropfi“. Unser 
moderner Chatbot beantwortet Ihnen alle Fragen rund um 
Wasser und Abwasser und natürlich auch rund um unsere 
Gebühren. Sie finden „Tropfi“ auf unserer Internetseite 
unter www.jenawasser.de.

(Gebühren gültig bis 31.12.2023)


